
379 der Beilagen zu den StenographischenProtokollen des Nationalrates XV.GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

~~er den ~nttäg der 4bgeordneten I~g; Sal
bnger, Muhlhadter, Dipl.-Vw. Dr'. Stlx, un~ 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mlt 
dem das Ausfuhrfil1anzierullgsförderungs-

gesetz 1967 geändert wird (54/ A) 

in höchstem wirtschaftspolitischem ltrteresse, die 
FinanzierungsmogHchkeitert so flexibel als mög
lich zu gestalten, um gleichzeitig eine Verlage
rung von Finanzierungen vom Inland ins Aus
land und umgekehrt als auch eine Diversifizierung 
des Kursrisikos im Bereiche der Kreditaufnahmen 
zu ermöglichen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat diesen 
Initiativantrag in seiner Sitzung am 21. Mai 1980, 
in Verhandlung gezogen. Hiebei wurde von den 
Abgeordneten Or. P e 1 i k a n, M ü h 1 b ach e r 
und Or. B r 0 e si g k e ,ein Abänderungsantrag 

Die Abgeordneten Ing, S a 11 i n ger, M ü h 1-
ba ehe r, Oipl.-Vw. Dr. S t i x und Genossen 
haben in der Sitzung des Nationalrates am 
7. Mai 1980' den öbgenantIten: Initiativantrag, 
der dem Fin:Hiz· und Budgetausschuß zugewiesen 
wurde, eingebracht. Diesem Gesetzesarttr:tg liegen 
folgende Erwägungen zugtunde: 

Die vorgesehenen Änderungen zum Ausfuhr-
• zu§ 2 Abs. 1 Z g eingebracht. 

finanzierungsförderungsgesetz 1967 berücksichti- Bei der Abstimmung wurde der im Antrag 54/ A 
gen neben der Anpassung des Rahmens, für den enthaltene Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
Garantien übernommen werden können, die in der erwähnten Abänderung in· der beigedruckten 
der Anwendung des Gesetzes bei der Durch- Fassung mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 
führung von internationalen Finanzierungen Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz
gemachten Erfahrungen, insbesondere des letzten und Budgetausschuß den A n t rag, der Natio
Jahres. nalrat wolle dem a n g e s chI 0 S sen enG e-

Dieser Umstand gewinnt umso mehr an Be- : s: t z. e n t w u. r f die verfassungsmäßige Zu
deutung, als die Mittelbeschaffung für die Ex- stimmung erteilen. 
portfinanzierung im Ausland nunmehr ein Vo-
lumen erreicht hat, das sie auch in währungs- , 
politischer Hinsicht relevant macht. Es liegt daher 

Oipl.-Kfm. Or. Steidl 

Berichterstatter 

Wien, 198005 21 

01'. Tull 

Obmann 

). 
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2 379 der Beilagen 

-I. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Ausfuhrfinanzierungsförderungs

gesetz 1967 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Ausfuhrfinanzierungsfördcrungsgesetz vom 
9. Juni 1967, BGBl. Nr. 196, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 193/1969, des Bundes
gesetzes BGBl. Nr. 187/1970, des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 416/1974, des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 793/1974, des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 393/ 
1975, des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 153/1976, 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 158/1977, des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 219/1978 und des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 668/1978 wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, bis 31. Dezember 1985 namens des 
Bundes Haftungen in Form von Garantien für 
von der asterreichischen Kontrollbank Aktien
gesellschaft durchzuführende Kreditoperationen 
(Anleihen, Darlehen, Kredite oder sonstige Ver
pfliChtungen) zu übernehmen, wenn der Erlös 
der Kreditoperationen zur vollen oder teilwei
sen Finanzierung von Rechtsgesd1äften oder 
Rechten, für die der Bund die Haftung nach 
dem Ausfuhrförderungsgesetz 1964, BGBl. 
Nr. 200/1964, in seiner jeweils geltenden Fas
sung übernommen hat, oder zur Bezahlung 
von Verpflichtungen der asterreichischen Kon
trollbank Aktiengesellschaft dient, für die Ga
rantien nach dem Ausfuhrfinanzierungsförde
rungsgesetz 1967, BGBl. Nr. 196/1967, in der 
jeweils geltenden Fassung übernommen worden 
sind." 

I 

die Erfüllung von deren Verpflichtungen 
aus Kreditoperationen gemäß Abs. 1; 

b) zugunsten der österreichischen Kontroll
bank Aktiengesellschaft für den Bestand 
eines bestimmten Austauschverhältnisses 
zwischen Schilling und einer anderen 
Währung (Kursrisiko) bei Kreditoperatio
nen gemäß Abs. 1 für den jeweiligen Zeit
raum, für den der Erlös der Kreditopera
tion zur Finanzierung gemäß Abs. 1 in 
Schilling verwendet wird; die Garantien 
gemäß dieses Absatzes können für die ge
samte Dauer der Kreditoperation oder je
weils für Teilabschnitte der Laufzeit der 
Kreditoperation übernommen werden." 

3. § 2 Abs. 1 Z 1 und Z 2 haben zu lauten: 

,,(1) Der Bundesminister für Finanzen darf 
Haftungen gemäß § 1 nur übernehmen, wenn 

1. der jeweils ausstehende Gesamtbetrag der 
Haftungen 125 Milliarden Schilling nicht über
steigt; dieser Haftungsrahmen bezieht siili auf 
Grundbeträge der Haftungssummen ohne Zin
sen und Kosten; einzuredmen ist ein Zuschlag 
für Kursrisiko mit 10 vH des Siliillingwertes 
der Kreditoperation; 

2. die Kreditoperation im Einzelfall den Be
trag (Gegenwert) von 3 Milliarden Schilling 
nicht übersteigt; dieser Haftungsrahmen bezieht 
sich auf den Grundbetrag der Haftungssumme 
ohne Zinsen und Kosten; einzurechnen ist ein 
Zuschlag für Kursrisiko mit 10 vH des Schilling
wertes der Kreditoperation." 

4. § 2 Abs. 1 Z 3 hat zu lauten: 

,,3. bei Kreditoperationen in inländischer 
Währung der nominelle Zinsfuß bezogen auf 
ein Jahr bei Zinszahlungen im nachhinein nicht 
mehr als 5 vH über dem am Vortag des Ver-

2. § 1 Abs. 2 hat zu lauten: tragsabschlusses geltenden Zinsfuß für Eskon-
. '.. tierungen der Oesterreichischen Nationalbank 

,,(2) Die Garantien werden ubernommen: (§ 48 Abs. 2 des Nationalbankgesetzes, BGBl. 

a) zugunsten der Gläubiger der OsterrCichi-! N r. 184/1955, in der Fassung des Bundesgesetzes 
sd1en Kontrollbank Aktiengesellschaft für vom 27. Juni 1969, BGBl. N r. 276) beträgt;" 
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379 der Beilagen 3 

5. § 2 Abs. 1 Z 4 hat zu lauten: 

,,4. bei Kreditoperationen in ausländischer 
Währung der nominelle Zinsfuß bezogen auf ein 
Jahr bei Zinszahlungen im nachhinein nicht mehr 
als 7 vH über dem arithmetischen Mittel aus 
den am Vortag des Vertragsabschlusses geltenden 
offiziellen Diskontsätzen in Belgien, der Bundes
republik Deutschland, Frankreich, Großbritan
nien, Italien, Kanada, den Niederlanden, Schwe
den, der Schweiz und den USA (New York) be
trägt." 

6. § 2 Abs. 1 Z 6 hat zu lauten: 

,,6. die prozentuelle Gesamtbelastung für den 
Bund bei Kreditoperationen in inländischer Wäh
rung nicht mehr als 21/2 vH über dem nominellen 
~insfu~ g~mäß Z 3 und bei Kreditoperationen 
111 ausländischer Währung nicht mehr als 4 vH 
über dem nominellen Zinsfuß gemäß Z 4 be
trägt. Die prozentuelle Gesamtbelastung ist unter 
Zugrundelegung der folgenden Formel zu er
rechnen: 

Rückzahlungskurs -
Nettoerlös der Kreditoperation 

100 X (nOl;nineller + in Hundertsätzen 
Zinsfuß mittlere Laufzeit 

) 

Währung als in der Vertragswährung sowie einer 
~~r:its i~ Anspruch genommenen Währung an
laßhch e111er neuen Zinsperiode ist der nominelle 
Zinsfuß und die prozentuelle Gesamtbelastung 
nach der Formel laut Abs. 1 Z 6 am Vortag der 
vertragsnotwendigen Ankündigung dieser Inan
spruchnahme im Hinblick auf die zulässigen 
Höchstsätze gemäß Abs. 1 Z 3 4 und 6 für 
die anstelle des Vortages des Ve;tragsabschlusses 
der Vortag der vertragsnotwendigen Ankündi
gung dieser Inanspruchnahme maßgeblich ist 
zu beurteilen." ' 

10. § 3 lit. b hat zu lauten: 

"b) wenn der Schillinggegenwert einer auf eine 
ander,e Währung als Schilling lautenden 
Kreditoperation durch Änderung des Aus
tauschverhältnisses zwischen dieser anderen 
W~~rung ll:nd Schilling am Ende, des je-

, wellIgen Zeitraumes, für den der Schilling
gegenwert der Kreditoperation zur Finan
zierung gemäß § 1 Abs. 1 verwendet wird, 
höher ist, als der Schillinggegenwert der 
Kreditoperation in dieser anderen Währung 
am Anfang des genannten Zeitraumes," 

11. § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. Ist bei Garantien gemäß § 1 Abs. 2 lit. b 
7. § 2 Abs. 1 Z 8 hat zu lauten: der Schillinggegenwert der Währung der Kredit
,,8. die Währung der Kreditoperation auf operation am Ende des dort genannten Zeit

Schilling oder eine Währung, für die' am Vortag raumes höher als ~m Anf.an? dieses Zeitraumes, 
des Vertragsabschlusses die Bestimmungen des hat .der Bund der österre.lchlschen Kontrollbank 
Art. VIII Abschnitt 2, 3 und 4 des Überein- ~~tleng,esellschaft ~~n DIfferenzbetrag zu ver
kommens über den Internationalen Währungs-' guten; IS~ der, S?l1ll111ggegenwert der Währung 
fonds (BGBL Nr. 189/1978 in der jeweils gel- der Kr~dltoperatl~n am Ende des dort genann
tenden Fassung) Anwendung finden sowie auf te~ Zeitraumes me~er~r als ~m. Anfang dieses 
S~~hweizer Franken oder auf Rechnungseinheiten, Zeltrau~:s, hat die österreichische ~ontroll
die auf mehreren, dieser Währungen beruhen, bank Aktlenge.~ells~~aft dem Bund den DIfferenz-
lautet." betrag zu verguten. 

Nettoerlös der Kreditoperation in Hundertsätzen;': 

8. § 2 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Zur Feststellung des Nettoerlösesgemäß 
Abs. 1 Z 6 sind die Emissions- oder Zuzählungs
verluste, Begebungsprovisionen, Werbe- und 
Druckkosten (Begebungskosten) vom Brutto
erlös in Abzug zu bringen." 

9. § 2 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit 
des nominellen Zinsfußes sowie der prozentuel
len Gesamtbelastung im Hinblick auf die zuläs
sigen Höchstsätze gemäß Abs. 1 Z 3, 4 und 6 bei 
Kr~dit~?eratio.nen, bei welchen die Zinssätze je
welk fur bestimmte Zinsperioden variabel fest
gesetzt werden, ist für die vertragliche Laufzeit 
der nominelle Zinsfuß sowie die Gesamtbelastung 
nach der Formel laut Abs. 1 Z 6 für die Vertrags
währung am Vortag des Vertragsabschlusses maß
geblich. Bei Inanspruchnahme in einer anderen 

12. § 5 Abs. 1 hat zu la~ten: 

,,(1) Beträge, die gemäß § 4 von der öster
reichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft zu 
vergüten sind, sind laufend einem Konto des 
Bundes bei der österreichischen Kontrollbank 
Aktiengesellschaft unverzinslich gutzuschreiben." 

Artikel II 

Die Bestimmungen des Art. I Z 2 und Z 9 
dieses Bundesgesetzes sind auch auf bereits durch
geführte Kreditoperationen anzuwenden, aus 
denen V erpflich tungen der österreichischen Kon- , 
trollbank Aktiengesellschaft bestehen, für die 
Haftungen nach dem Ausfuhrfinanzierungsför
derungsgesetz 1967 übernommen worden sind. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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